
(12)Unsere Rechte auf Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung sind

_. .ausgeschlossen, wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die

i / Unrichtigkeit der Anzeige kannten,

(13)Die genannten Rechte können wir nur innerhalb von 5 Jahren seit

.,Vertragsabschluss ausüben, lst der Versicherungsfall vor Ablauf dieser'-l Frist einoetreten, konnen wir die Rechte auch nach Ablauf der Fr st gel-

tend machen. Haben Sie oder die versicherte Person dle Anzeigepflicht

vorsätzlich oder arglistig verletzt, beträgt die Frlst I 0 Jahre.

Anfechtung

(14)Wir können den Versicherungsvertrag auch anfechten, fals durch

.unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und gelvo t auf

1,.'unsere Annahmeentscheidung Einfluss genommen worden ist. Hande tv es sich um Angaben der versicherten Person, so können r,r r lhnen
gegenüber die Anfechtung erklären, auch wenn Sie von der Verieuurg
der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten, Abs, 5 q :
entsprechend.

LeistungseruveiterungAViederherstell ung der Versicherun g

(l §|Die Abs 1 bis 1 4 gelten bei einer unsere Leistungspflrchi elverlernden

1,.,,' Anderung oder bel einer Wrederherstellung der Versicherurg enispre-
' chencl. Die Fristen nach Abs,13 beglnnen mlt der Anderung ocer

Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderlen ocer

wiederherqestellten Teils neu zu laufen,

Erklärungsempfänger

(l 6) Die Ausubung unserer Rechte edolgt durch eine schriftliche Erk ärung,

die lhnen gegenüber abzugeben st. Sofern Sie uns keine andere

,r'Person als Bevoilmächtigten benannt haben, gilt nach lhrem Ableben

L.r' ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, dlese Erklärung entgegen-

zunehmen. lst auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden oder kann

sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, so können wrr den lnhaber des

Versicherungsscheins zur Entgegennahme der Erklärung als bevoll-

nrächtigt ansehen,

§ 5 - Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, wenn Leistungen

, wegen Berufsunfähigkeit verlangt werden?

(] )lWerden Leistungen aus dieser Zusatzuersicherung verlangt, so sind uns'' 
upverzüglich folgende Unterlagen einzureichen:

''C) Ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der versicherten

Person;

b) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Berufsunfählgkeit;

c) 7- ausführliche Berichte der Arzte, die dre versicherte Person

u i gegenwärtjg behandeln bzw. behandelt und untersucht haben,

). über Ursache, Beginn, Art, Verlauf und vorausslchtliche Dauer

,' des Leidens sowie über den Grad der Berufsunfähigkeit;

.; d) Unterlagen über den Beruf der versicherten Person, deren Stellung

und Tätigkeit im Zeitpunkt des Eintritts der Berufsunfähigkeit sowie
über die eingetretenen Veränderungen.

\., Die hierdurch entstehenden Kosten hat der Ansprucherhebende zu

tragen.

Wir können außerdem - dann allerdings auf unsere Kosten - weitere

ärztliche Untersuchungen durch von uns beauftragte Arzte sowie not-
wendige Nachweise - auch über die wirtschaftlichen Verhältnisse und
ihre Veränderungen - verlangen, lnsbesondere zusätzliche Auskünfte
und Aufklärungen, Die versicherte Person hat Arzte, Krankenhäuser

und sonstige Krankenanstalten sowie Pflegeheime, bei denen sie In

Behandlung oder Pflege war oder sein wird, sowie Pflegepersonen,

andere Personenversicherer, gesetzliche Krankenkassen, Berufsgenos-

senschaften und Behörden zu ermächtigen, uns auf Verlangen Auskunft
zu erteilen,

Die Befolgung von ärztlichen Anordnungen ist nicht Voraussetzung fLir

die Anerkennung der Leistung aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversi-

cherung; ausgenomrnen sind der Einsatz von Hilfsmitteln des täglichen

Lebens (2, B. Seh- und Hörhilfen) sowie Maßnahmen, die gefahrlos und

nicht mit besonderen Schmerzen verbunden sind und sichere Aussicht.i
auf Besserung des Gesundheitszustands bieten. Lässt der Versicherte
darüber hinausgehende ärztlich angeordnete, insbesondere operative
Behandlungsmaßnahmen zur Heilung oder Minderung der Berufsunfä-
higkeit nicht durchführen, steht dies einer Anerkennung der Leistungen
aus dieser Zusatzversicherung nicht entgegen,

§ 6 - Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab?

.;(1) Nach Prüfung der uns eingereichten sowie der von uns beigezogenen
Unterlagen erkiären wir in Textform, ob, in welchem Umfang und für '
welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht anerkennen.

(2) Wir_ können in sachlich begründeten Ausnahmefällen unter einstwei-

. liger Zurückstellung der Frage, ob die versicherte Person eine andere

' Tätlgkeit im Sinn von § 2 Abs 1 ausüben kann, eine Leistungspflicht

ernmalig zeitlich begrenzr aner[gn!gn-
L*,*.-"--.',.F

Das zeitlich begrenzte Anerkenntnis werden wir höchstens für die Dauer
u von insgesamt 

.l 
B lVonaten aussprechen -und tst bis zum Ablauf dieser

Frist fur uns bfiTe*n?.7frdeffiälT§ffi"di-es als Anerkenntnis ohne zeit-

tp
liche Begrenzung,

Auf Grund eines Anerkenntnisses gemäß den Abs, I und 2 gezahlte

Leistungen fordern w r nicht zurück,

(2)

14t Während der Prüfung lhres Anspruchs auf Leistungen aus der
Berufsunfähigke ts-Zusatzversicherung werden wir Sie über den Stand

0ei' Bearbeitung nforrn eren. Innerhalb von 20 Arbeitstagen nach

, E ngang der gemäß § 5 erforderlichen Unterlagen werden wir lhnen mit-
le e- ob rvr unsere Leistungspflicht anerkennen oder Sie über efor-
ce' cre ,.'/e tere Prüfungsschritte bzw. fehlende Unterlagen informieren.
*r3."'erd der Prüfung r,verden wlr Sle regelmäßig - mindestens alle

s:irs'r;0chen - über den aktuellen Bearbeltungsstand informieren.

§ 7 - Was gilt für die Nachprüfung der Berufsunfähigkeit?

I ri Nacl A^ei'«ennrng oder Feststellung unserer Leistungspflicht sind wir
berechrg:. das Fortbestehen der Berufsunfähigkeit und ihren Grad

nachzu0rufen, Dabei können uvir erneut prüfen, ob die versicherte
Person e ne andere Tätigkeit im Sinn von § 2 Abs 1 ausübt, wobei

neu erworbene berufllche Fähigkeiten zu berücksichtigen sind, Dies gilt

nicht für zeltlich begrenzte Anerkenntnisse nach § 6 Abs, 2 Satz 1.

(2) Zur Nachprüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit sachdienliche
Auskünfte und e nma jahrlich umfassende Untersuchungen der versi-- cherten Person durch von uns zu beauftragende Arzte verlangen, Die

Bestimmungen des § 5 Abs, 2 geiten entsprechend,

(3) Eine Minderung der Berufsunfähigkeit und die Wiederaufnahme bzw.

Anderung der beruflichen Tätigkeit müssen Sie uns unverzüglich mittei-' 
len.

(4) lst d1e Berufsunfähigkelt weggefallen oder hat sich ihr Grad auf weni-
i gBr als 50 % vermindert, werden wir von der Leistung frei. ln diesem
' Fall legen wir lhnen die Veränderung in Textform dar und teilen die

Leistungseinstellung dem Anspruchsberechtigten in Textform mit,

a) lst-eine Berufsunfähigkeits-Rente versichert, wird die Einstellung

unserer Lelstungen frühestens mlt dem Ablauf des dritten Monats
'1 nach Zugang unserer Erklärung und erst mit Beginn der auf den

Ablauf dieser 3-Monatsfrist folgenden Rentenbezugsperiode wirk-
sam.

Zu diesem Zeitpunkt muss die Beitragszahlung wieder aufgenom-
men werden.

b) lst keine Berufsunfähigkeits-Rente mitversichert, wird die Einstel-

\ lung unserer Leistungen frühestens m t dem Ablauf des dritten
L Monats nach Zugang unserer Erklärung und erst mit Beginn des

auf den Ablauf dieser 3-Monatsfrist folgenden Beitragszahlungs-

abschnitts wirksam,

Zu diesem Zeitpunkt muss die Beitragszahlung wieder aufgenom-
men werden.

§ 8 - Was gilt bei Verletzung der Mitwirkungspflicht nach Eintritt der
Berulsunfähigkeit?

Solange eine Mitwirkungspflicht nach § 5 oder § 7 von lhnen, der versicher-
ten Person oder dem Ansprucherhebenden vorsätzlich nicht erfüllt wird, sind

wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung

einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der

Schwere des Verschuldens entsprechendem Verhältnis zu kürzen, Dies

gilt nicht, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die Mitwirkungspflicht nicht
grob fahrlässig verletzt haben, Die Ansprüche aus der Zusatzversicherung

bleiben jedoch insoweit bestehen, als die Verletzung ohne Einfluss auf
dle Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ist, Satz 4
gilt nicht, wenn die Mitwirkungspflicht arglistig verletzt wurde. Wird die

Mitwirkungspflicht später erfüllt, sind wir ab Beginn des laufenden lVonats

nach Maßgabe dieser Bedingungen zur Leistung verpflichtet.

Die vollständige 0der teilweise Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen

haben.
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